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 Veröffentlicht am 23.02.1976

Norm

StGB §127 A

Rechtssatz

Unrechtmäßige Bereicherung durch Zueignung einer Sache setzt nicht notwendigerweise eine nach Absicht des Täters

für immer (durch "Verbrauch" oder Veräußerung der Sache) erfolgende, aber doch eine solche Art der Zueignung

voraus, durch die der Wirtschaftswert der entzogenen Sache zumindest zeitweilig in das Vermögen des Täters (oder

eines Dritten) übergeführt und ein nach außenhin eigentumsähnliches Verhältnis begründet werden soll.
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